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Merkblatt 
Patente in Brasilien 

 
 
Laufzeit 
 
Die Laufzeit beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldedatum.  

Benutzungszwang 
 
Ein Patent muss durch Herstellung der patentgeschützten Produkte oder Anwendung des patent-
geschützten Verfahrens in Brasilien ausreichend benutzt werden, so dass die Bedürfnisse des 
Marktes innerhalb von drei Jahren ab Patenterteilung erfüllt werden (lokale Benutzung). Dies be-
deutet, dass Import grundsätzlich nicht als ausreichende Benutzung gilt, außer in Fällen, in denen 
die Nichtbenutzung oder die unzureichende Benutzung in Brasilien auf mangelnde wirtschaftliche 
Rentabilität zurückzuführen ist. Wurde ein Patent innerhalb von drei Jahren nach seiner Erteilung 
nicht oder nicht ausreichend benutzt, kann jede Partei, die ein berechtigtes Interesse hat, die Er-
teilung einer Zwangslizenz beantragen. 

Kennzeichnung 
 
Die Kennzeichnung von Produkten hat keinen Einfluss auf die Zuerkennung von Schadensersatz 
bei erfolgter Patentverletzung, wird aber dennoch empfohlen. Übliche Kennzeichnungen sind ‘Pa-
tente de Invenção No.…’, oder ‘BR No.…’.  

Lizenzen 
 
Ein Lizenzvertrag muss beim Brasilianische Patent- und Markenamt registriert, und die Registrie-
rung muss veröffentlicht werden, damit die Lizenz gegenüber Dritten wirksam ist. Wir empfehlen 
Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn Sie beabsichtigen, für Ihr Patent in Brasilien 
eine Lizenz zu erteilen. 

 


